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§ 15b EStG – Chaos und kein Ende? 
 
§ 15b EStG regelt als Nachfolger des zeitgleich abgeschafften § 2b EStG die 
Verlustverrechnung bei Beteiligungen an „Steuerstundungsmodellen“. Schon das 
Zustandekommen dieses Gesetzes und die Tatsache, dass eine Übergangsregelung nicht 
vorgesehen wurde – das Gesetz ist nämlich bereits ab dem 11.11.2005 anwendbar – löst eine 
heftige Debatte darüber aus, ob nicht zumindest die Anwendungsregelung verfassungswidrig 
ist. Der Begriff „Steuerstundungsmodell“ wurde neu in das Gesetz eingeführt und weist 
bereits auf einen wesentlichen Unterschied zur Vorgängerregelung hin. Wie dieser 
Unterschied aussieht, wird im folgenden Beitrag näher erläutert. 
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